
Telefon 0371 488-1961/-1962 Erreichbarkeit Bus Ihr direkter Kontakt 

Fax 0371 488-1996 und Straßenbahn zur Stadtverwaltung: 

E-Mail D6@stadt-chemnitz.de Haltestelle: Behördenrufnummer 115 

Internet www.chemnitz.de Stefan-Heym-Platz Mo – Fr  08:00 – 18:00 Uhr 

    

 

Dezernat 6 

Stadtentwicklung und Bau 
 

 

 

Stadt Chemnitz · Dezernat 6 · 09106 Chemnitz Dienstgebäude  Friedensplatz 1 

 
Stadtrat der Stadt Chemnitz 
Fraktionsgemeinschaft DIE LINKE/Die 
PARTEI 
Herrn Stadtrat 

Thomas Scherzberg 

  09111 Chemnitz 

   

Datum  11.01.2022 

Unser Zeichen   

Durchwahl   

Auskunft erteilt   

Zimmer   

Ihr Zeichen  RA-264/2021 

Ihr Schreiben vom  04.11.2021 

 E-Mail   

   

Ihre Ratsanfrage RA-264/2021 - Salzgefährdung für Straßenbäume 
 
 
Sehr geehrter Herr Scherzberg, 
 
zu Ihrer Ratsanfrage teile ich Ihnen im Auftrag des Oberbürgermeisters Folgendes mit: 
 
1. Wie schätzt die Verwaltung die im Brief genannten Gefährdungen fachlich ein? 

 
Die im Brief aufgezeigten Gefährdungen des Straßenbaumbestandes durch die Verwendung 
von Streusalz können eintreten. Deshalb wurde durch das Umweltzentrum der Stadt Chemnitz 
i.V.m. der AG Baumschutz bereits im Februar 2021 ein entsprechender Artikel im Amtsblatt 
veröffentlicht (Amtsblatt Nr. 7/2021 vom 19.02.2021).  
 
Die Straßenbäume standen durch die sehr trockenen Sommer 2018 bis 2020 der zurücklie-
genden Jahre stark unter Stress, so dass der Eintrag von Streusalz ohne Zweifel die Vitalität 
weiter gemindert hat. Fehlende Niederschläge führen zudem zu einer Reduzierung der Salz-
laugenverdünnung und deren Austrag aus dem Boden. Durch das regenreiche Jahr 2021 
wurde dieser Effekt zu einem Teil relativiert. 
 
Trotzdem muss bedacht werden, dass eine erhöhte Salzkonzentration zu Störungen von mik-
robiellen Prozessen im Boden, zu Ernährungsungleichgewichten in der Pflanze, zu Blattnekro-
sen, vorzeitigem Laubfall oder auch zu einer Notblüte im Herbst bei Obstbäumen (meist in 
Folge eines vorzeitigen Laubfalls) führen kann.  

 
2. In welchem Umfang ist durch die Verwaltung geplant, auf die Salzproblematik i. V. m. 

der Umsetzung der Straßenreinigungssatzung hinzuweisen (z.B. im Amtsblatt)? 
 
Siehe dazu unter 1.; eine aktualisierte Wiederholungsveröffentlichung ist selbstverständlich 
möglich. 
Der ASR kommuniziert schon seit langem auf seiner Homepage und in einem  
ausführlichen Flyer zum Winterdienst diese Regelungen zur Verwendung von  
Streusalz auf Gehwegen.  
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3. Welche Maßnahmen unternimmt die GGG als 100%ige Tochter der Stadt, quasi als Vor-
bild für Wohnungsgesellschaften und Privateigentümer zu fungieren, einen satzungs-
konformen Salzeinsatz zu gewährleisten? 
 
Die GGG führt den Winterdienst auf eigenen bzw. verwalteten Grundstücken nicht selber aus, 
sondern hat diesen auf fachkundige Vertragspartner übertragen. Diese Vertragspartner sind 
vertraglich verpflichtet, den Winterdienst satzungskonform auszuführen. Die Leistungen der 
Dienstleister werden regelmäßig kontrolliert. 

 
4. In welchem Umfang wurden in den letzten beiden Wintern ordnungsrechtliche Maßnah-

men satzungskonform vollstreckt (ggf. mit Darstellung der Gründe, warum nicht)? 
 
Die vorliegende Frage 4 entspricht nicht den Voraussetzungen des § 28 Abs. 6 SächsGemO i. 
V. m. § 5 der Geschäftsordnung des Stadtrates. Ratsanfragen sind gemäß § 28 Abs. 6 Sächs-
GemO nur dann zulässig, wenn sie sich auf „einzelne Angelegenheiten der Gemeinde“ bezie-
hen. Hier werden nicht Sachverhalte zu einzelnen Angelegenheiten hinterfragt, sondern es 
wird die Auflistung einer Vielzahl von Inhalten und Daten erbeten. Letztere sind vom Frage-
recht nach § 28 Abs. 6 SächsGemO nicht erfasst.  
Aus diesen Gründen wird die Frage nicht beantwortet. 

 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
Michael Stötzer 
Bürgermeister 
 
Anlage (auf Seiten 3 + 4) 
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